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Text 

Artikel 24 

Untersuchungsausschüsse 

(1) Der Landtag hat in den Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches des Landes 
einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Abgeordneten 
schriftlich beantragt wird. 

(2) Die Bestimmungen des Art. 22 Abs. 2, 3 und 5 gelten für Untersuchungsausschüsse sinngemäß. 


